
Vorstellung der Richtlinien „Klimaschutz und Energieeffizienz“ 
& „Betriebliche Ressourceneffizienz“

NBank – Engagement für Niedersachsen

(Stand 07.02.2023)
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NBank
 Gründung: 2004

 Rechtsform: Anstalt des 
öffentlichen Rechts

 Gesellschafter: Land 
Niedersachsen

 Ca. 800 Mitarbeiter 

 Bündelung der Wirtschafts-, 
Arbeitsmarkt-, Wohnraum- und 
Infrastrukturförderung

 Informieren, begleiten, beraten 
und fördern
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Beratungsansatz

 Unabhängig, wettbewerbsneutral 
und individuell beraten sowie 
begleiten

 geeignete Förder- und 
Finanzierungsmöglichkeiten 
identifizieren

 Unsere Netzwerke für Sie: 
regional und in Europa
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Regionale Verankerung

 Beratung und Förderung aus einer 
Hand

 Einbindung der regionalen 
Förderkompetenz

 Kooperationsvereinbarungen mit 
Wirtschaftsförderern, Verbänden 
und Kammern

 Hannover, Braunschweig, 
Lüneburg, Oldenburg und 
Osnabrück
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Richtlinie Betriebliche 
Ressourceneffizienz
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Richtlinie Betriebliche Ressourceneffizienz
Was wird gefördert?

 (1) Betriebliche Investitionen in Maschinen und Anlagen, (…), zum effizienten Material-
und Ressourceneinsatz, z.B. durch Kreislaufführung von Materialien, Steigerung des 
Einsatzes von Sekundärrohstoffen etc.

 (2) Betriebliche Investitionen zur Neugestaltung von Produkten und 
Produktionsketten im Hinblick auf Ressourceneffizienz und verbesserte Kreislaufführung, 
z. B. durch einen verbesserten Materialeinsatz oder den Einsatz von Recyclingmaterialien 
oder Recyclingprodukten etc. 

 (3) Konzeption und Durchführung von Studien und Ideenwettbewerben einschließlich 
der konzeptionellen Umsetzung der Ergebnisse mit dem Fokus auf kleine und mittlere 
Unternehmen in Niedersachsen (KMU)

Wer wird gefördert?

 Kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (KMU). 

 Bei der Konzeption und Durchführung von Studien und Ideenwettbewerben sind 
universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Zusammenarbeit mit 
KMU in Niedersachsen antragsberechtigt.
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Richtlinie Betriebliche Ressourceneffizienz
Wie wird gefördert?

 Förderfähige Kosten: Ausgaben für Prognosen, Anschaffungs- und 
Herstellungsausgaben für technische Ausstattungen, Investitionen, Maschinen, 
Geräte und technische Anpassungen

 Förderquote zwischen 40-80 % (abhängig vom Gebiet, Maßnahmeart, Größe des 
Unternehmens und der beihilferechtlichen Grundlage (AGVO oder De-Minimis))

 Die Maschinen und Anlagen befinden sich im Eigentum des Antragstellenden

 Die Zuwendung muss 20.000 Euro übersteigen / maximale Zuwendung sind 
1.000.000 bzw. 100.000 Euro

 Eine Material-/ Energieeinsparung dargestellt als Menge vermiedener Abfälle 
(Umrechnung in CO2-Äquivalente) muss nachweislich erzielt werden 
(Expertise/Gutachten eines Sachverständigen bei Antragsstellung) 

 Bewertung der Förderanträge nach einem Scoring & Qualitätskriterien

 Antragsstichtage finden zweimal jährlich am 01.04 und 01.10 statt 
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Richtlinie Klimaschutz und 
Energieeffizienz
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Richtlinie Klimaschutz & Energieeffizienz
Was wird gefördert?

 (1) Investitionen in die energetische, über den gesetzlichen Standard hinausgehende 
Sanierung von Nichtwohngebäuden, (...). Die Einbindung erneuerbarer Energien in die 
Sanierung ist erforderlich.

 (2) Investitionen in energieeffiziente oder treibhausgasmindernde 
Produktionsprozesse und –anlagen, (…). (…). Die Einbindung erneuerbarer Energien in 
energieeffiziente und energieeinsparende Produktionsprozesse und -anlagen ist 
erforderlich. 

 (3) Die Errichtung von Wärmenetzen im Zusammenhang mit energetischen 
Sanierungen von Gebäuden und Anlagen und der Nutzung von Abwärme, die nicht 
ausschließlich für diesen Zweck hergestellt wurde. Das Wärmenetz muss der Versorgung 
von Gebäuden dienen, die in räumlicher Nähe zu der die Abwärme erzeugenden Anlage 
liegen (Nahwärme). (…) . Wärmenetze werden nur im Zusammenhang mit Förderungen 
unter (1) oder (2) gefördert. Anlagen und Komponenten welche die Auskopplung der 
Abwärme ermöglichen sind ebenfalls zulässig.

 (4) Die Organisation betrieblicher Energieeffizienz- und Klimaschutz-
Netzwerkeprojekte in Niedersachsen, um in den beteiligten Betrieben die Energieeffizienz 
zu steigern und die CO2-Emissionen zu reduzieren.
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Richtlinie Klimaschutz & Energieeffizienz

Wer wird gefördert?

 Bei der Sanierung von Nichtwohngebäuden, Investitionen in energieeffiziente oder 
treibhausgasmindernde Produktionsprozesse und -anlagen sowie die Errichtung von 
Wärmenetzen (1-3): 

- Juristische Personen des öffentlichen Rechts und andere Träger öffentlicher Gebäude
- KMU der gewerblichen Wirtschaft
- kommunale Unternehmen und Unternehmen der Sozialwirtschaft
- Bürgerenergiegenossenschaften sowie gemeinnützige Organisationen
- Landesgesellschaften mit privater Rechtsform sowie Kultureinrichtungen, sofern der 

Investitionsort in Niedersachsen liegt.

 Bei der Organisation betrieblicher Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerkprojekte (4): 

- Einrichtungen, Verbände, Vereine, Kammern, Branchenvertretungen, Klimaschutz- und 
Energieagenturen, Kommunale Unternehmen, die ihren Sitz in Niedersachsen haben und 
KMU in Fragen der Energie- und Ressourceneffizienz beraten und unterstützen.
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Richtlinie Klimaschutz & Energieeffizienz
Wie wird gefördert?

 Förderfähige Kosten: Ausgaben für Prognosen, Bauausgaben einschließlich der 
dazugehörigen Baunebenkosten, Anschaffungs- und Herstellungsausgaben für technische 
Ausstattungen, Pauschal angegebene indirekte Ausgaben oder Kosten in Höhe von 7 % 
der nachgewiesenen zuwendungsfähigen direkten förderfähigen Kosten sowie 
Personalausgaben und Restkostenpauschalen

 Förderquote zwischen 40-70 % (abhängig vom Gebiet, Maßnahmeart, Größe des 
Unternehmens und der beihilferechtlichen Grundlage (AGVO oder De-Minimis))

 Die Zuwendung muss 25.000 Euro übersteigen / maximale Zuwendung sind 2.000.000 
bzw. 200.000 Euro

 Die Maschinen, Anlagen, Gebäude, etc. befinden sich im Eigentum des Antragstellenden

 Eine fossile Energieeinsparung / CO2-Einsparung muss nachweislich erzielt werden 
(Expertise/Gutachten eines Sachverständigen bei Antragsstellung) 

 Bewertung der Förderanträge nach einem Scoring & Qualitätskriterien

 Antragsstichtage finden zweimal jährlich am 01.03 und 01.09 statt 
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Beide Richtlinien
Allgemeine Hinweise:

 Die alleinige Anschaffung einer PV-Anlage ist nicht förderfähig (bzgl. Energieeffizienzprogramm)!

 Sollte die Installation einer PV-Anlage angedacht sein, darf keine Einspeisung ins Netz erfolgen. Ein
Batteriespeicher wäre mit förderfähig (bzgl. Energieeffizienzprogramm).

 Einsatz nicht selbst erzeugter erneuerbarer Energien führt nicht zur Anrechnung der fossilen
Energieeinsparung (je Euro der Investition) oder CO2- Einsparung (bzgl. Energieeffizienzprogramm).

 Das sachkundige Beratungsunternehmen / der Sachkundige ist nur für die Erstellung der
Prognose/Expertise heranzuziehen. Eine weitere Projektbegleitung ist nicht gestattet, da sonst die
Unabhängigkeit des sachkundigen Beratungsunternehmens / Sachkundigen angezweifelt wird. Sollte im Laufe
des Verfahrens festgestellt werden, dass das sachkundige Beratungsunternehmen / der Sachkundige, die das
Projekt inhaltlich oder organisatorisch begleitet, kann es zu einer erneuten Anforderung einer unabhängigen
Prognose/Expertise (auf Kosten des Antragstellers) oder einen Widerruf des Zuwendungsbescheides kommen.

 Die Kumulation mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen des Landes und des Bundes ist zulässig, wenn die
anderen Förderprogramme die Kumulierung zulassen und durch die Kumulierung beihilferechtliche
Förderhöchstgrenzen nicht überschritten werden. Antragstellerinnen und Antragsteller sind verpflichtet, im Antrag
diesbezügliche Auskünfte zu erteilen.

Eine Kumulierung mit Fördermitteln nach dem Förderprogramm für einzelbetriebliche Investitionsförderung des
Landes Niedersachsen (GRW) ist ausgeschlossen (bzgl. Ressourceneffizienzprogramm).

 Alle Antragsunterlagen müssen digital & postalisch bis zum Tag des jeweiligen Antragstichtages eingereicht
worden sein! Der Poststempel der NBank ist maßgeblich für den fristgerechten Eingang!
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Wo finde ich die Programme & Unterlagen?
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Wo finde ich die Programme & Unterlagen?
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Wo finde ich die Programme & Unterlagen?
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Wo kann ich einen Antrag stellen?
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Bewertung der Förderanträge 
– Scoring & Qualitätskriterien
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Richtlinie Ressourceneffizienz & Kreislaufwirtschaft
Scoring:
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Richtlinie Ressourceneffizienz & Kreislaufwirtschaft
Qualitätskriterien:
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Richtlinie Klimaschutz & Energieeffizienz
Scoring:
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Richtlinie Klimaschutz & Energieeffizienz
Scoring:
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Die NBank ist die Investitions- und
Förderbank des Landes Niedersachsen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mehr Informationen zur NBank finden Sie 
unter www.nbank.de!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jakob Cholewa
Förderberatung
NBank
Günther-Wagner-Allee 12-16
30177 Hannover
Telefon: 0511 30031-9308
E-Mail: beratung@nbank.de
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